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 1. Vertragsschluss

1.1 
Mit vorliegendem Antrag beantragt der Kunde bei der Sutor Bank GmbH (im 
Folgenden auch „Bank“), einen Vertrag über ein Investmentdepot abzu-
schließen, das/die für dessen Abwicklung notwendige/n Konto/Konten 
und Depot/s bei der Bank einzurichten und Ein zahlungen in Anteilen des/
der vom Kunden ausgewählten Investment vermögen/s („Fonds“) anzulegen.
Auf dem Antragsformular erteilt der Kunde einem Wertpapierdienstleistungs-
institut eine Finanzportfolio-Verwaltungsvollmacht, die dieses befugt, der 
Bank verbind liche Weisungen für den Erwerb, die Umschichtung und die 
Veräußerung von Anteilen oder Aktien an Investmentvermögen zu erteilen.

1.2 
Ein Vertrag über ein Investmentdepot kommt mit Annahme des Antrages unter 
Vergabe einer Vertragsnummer durch die Bank zustande.

1.3 
Die Bank unter richtet den Kunden unverzüglich über die Antragsannahme. 
Der Kunde verzichtet für das Zustandekommen des Vertrages ausdrücklich 
auf den Zugang der Annahmeerklärung.

 2. Konto/Depot, Konto-/Depotauszüge

Solange die Bank für den Kunden ein Konto oder Depot führt, übersendet 
sie nach Ende jeden Kalendervierteljahres, erstmalig nach Ende des Kalen-
dervierteljahres, in dem die erste Einzahlung eingegangen ist, dem Kunden 
für jedes seiner Investmentdepots einen Konto-/Depotauszug, aus dem der 
Investmentanteilsbestand, alle Geld- und Investmentanteilsumsätze, die Geld-
salden und der Wert der Investmentanteile zum Stichtag sowie alle sonstigen 
gesetzlich vorgegebenen Informationen hervorgehen. Die zur Bewertung 
der Bestände in Investmentanteilen herangezogenen Kurse werden von den 
Kapitalverwaltungsgesellschaften ermittelt und der Bank in der Regel über 
zwischengeschaltete Dienstleister zur Verfügung gestellt.

 3. Investmentanteilstransaktionen und fremde Kosten

3.1 Allgemeine Bestimmungen
Im Rahmen eines Vertrages über ein Investmentdepot legt die Bank eine 
Vielzahl von Kundenaufträgen zusammen (bei Transaktionen über Kapital-
verwaltungsgesellschaften, in- und ausländische Investment- bzw. deren 
Verwaltungsgesellschaften oder einen Zwischenkommissionär bzw. Ver-
wahrstellen oder andere Dritte (im Folgenden zusammen „Handelspartner“): 
Aggregation aller Einzahlungen und Rückgabeaufträge, bei Handel von 
Exchange Traded Funds („ETFs“): separate Aggregation der Einzahlungen 
sowie Rückgabeaufträge).
Der Kunde bzw. ein von ihm bevollmächtigter Dritter beauftragen die Bank für 
ihn mit den Einzahlungen Investmentanteile (einschließlich Anteils bruchteile) 
zu erwerben. 
Einzahlungen und Fondszahlungen (= Steuergutschriften, Liquidations erlöse, 
Ausschüttungen und sonstige Zahlungen des/der Fonds) werden wie folgt an 
Bank arbeitstagen („Abwicklungstag/e“) in Investmentanteile (einschließlich 
Anteils bruchteile) (im Folgenden auch „Anteile“) angelegt. Einzahlungen, 
die bis zum Geschäftsbeginn des Abwicklungstages auf dem Geldkonto des 
Kunden gebucht sind, werden taggleich abgewickelt; andernfalls wird die 
Einzahlung am darauf folgenden Abwicklungstag abgewickelt. Ein Auftrag 
zur Rückgabe von Investmentanteilen muss einen Bankarbeitstag vor dem 
betreffenden Abwicklungstag bis 15:00 Uhr eingehen, andern falls wird der 
Auftrag am darauf folgenden Abwicklungstag abgewickelt. 
Für den Erwerb und die Rückgabe von Investmentanteilen sowie für das 
Rechtsverhältnis zwischen Kunde und Fonds, an dem der Kunde Investmentan-
teile hält, gelten die Bestimmungen der jeweils gültigen Verkaufsunterlagen 
des betreffenden Fonds, die kostenlos bei der Bank erhältlich sind.
Einzahlungen im Rahmen des Vertrages über ein Investmentdepot können 
per SEPA-Lastschrift durch die Bank oder per SEPA-Überweisung erfolgen.
Die Bank ist nicht verpflichtet, Kurslimite, Terminvorgaben oder Vorgaben 
des Kunden zur Ausführung an einem bestimmten Ausführungsplatz zu 
berück sichtigen. Wegen der Preise, Kosten und Gebühren der Bank wird 
auf Ziffer 4 verwiesen.
Auf Wunsch übersendet die Bank dem Kunden eine Jahressteuerbescheini-
gung. Einzelsteuerbescheinigungen werden nicht erteilt.

3.2 Transaktionen über Handelspartner
Die Bank wickelt alle Transaktionen von Anteilen in Investmentvermögen – mit 
Ausnahme von ETFs – über Handelspartner ab.
Die Bank erwirbt für den Kunden Investmentanteile zum maß geb lichen Net-
toinventarwert (ohne Ausgabeaufschlag). Die Wieder anlage von Fondszah-
lungen erfolgt zum Nettoinventarwert. Für den Fall, dass die Bank Invest-
mentanteile nicht zum Nettoinventarwert beziehen kann, werden der Bank 
in Rechnung gestellte Kosten dem Kunden weiterbelastet.
Rücknahmetransaktionen führt die Bank zum maßgeblichen Rücknahmepreis 
(Nettoinventarwert, abzüglich eines vom Fonds unter Umständen einbehal-
tenen Rücknahmeabschlages) aus.

Die Bank ist berechtigt, Anteile zu erwerben, die von den Investmentvermögen 
für Privatanleger ausgegeben werden.
Geschäfte zum Erwerb oder zur Veräußerung von Investmentanteilen erfolgen 
über Handelspartner. 
Wird der Erwerb der Investmentanteile in einer anderen Währung als dem 
Euro abgewickelt, so wechselt die Bank die Einzahlungen zum Euro-Referenz-
kurs „Geld“ des Tages, der zwei Bankarbeitstage vor dem Tag liegt, an dem 
die Bank an den Handelspartner Zahlungen leistet, abzüglich einer Marge in 
Höhe von 0,0036 EUR, in die andere Währung um. Die Bank stellt bankarbeits-
täglich den Euro-Referenzkurs für 14:15 Uhr fest und veröffentlicht diesen unter  
www.sutorbank.de/waehrungskurs.
Wird die Veräußerung der Investmentanteile in einer anderen Währung als 
dem Euro abgewickelt, so wechselt die Bank die ausländische Währung 
zum Euro-Referenzkurs „Brief“ des Tages, der zwei Bankarbeitstage vor dem 
Tag des Eingangs des Rücknahmeerlöses bei der Bank liegt, zuzüglich einer 
Marge in Höhe von 0,0036 EUR, um. Die Bank stellt bankarbeitstäglich 
den Euro-Referenzkurs für 14:15 Uhr fest und veröffentlicht diesen unter  
www.sutorbank.de/waehrungskurs.

3.3 Transaktionen von Investmentanteilen an ETFs
Geschäfte zum Erwerb oder zur Veräußerung von Investmentanteilen an ETFs 
(einschließlich der Wiederanlage von Fondszahlungen) erfolgen in der Regel 
über die Börse. Belaufen sich Aufträge zum Verkauf von Anteilsbruchteilen 
auch nach Aggregation von entsprechenden Verkaufsaufträgen auf keinen 
ganzen Anteil, werden die Anteilsbruchteile zum geltenden Nettoinventarwert 
abgerechnet.
Etwaige fremde Kosten, die der Bank bei diesen Transaktionen in Rechnung 
gestellt werden, werden dem Kunden weiterbelastet. Details zur Auftrags-
ausführung sind in den Allgemeinen Grundsätzen der Auftragsausführung 
beschrieben.

3.4 Dynamisierung
Wird vom Kunden eine Dynamisierung beantragt, erfolgt zum 1. Januar 
jeden Jahres eine automatische Erhöhung der aktuellen Sparraten um den 
gewünschten Prozentsatz. Der Kunde kann eine gewählte Dynamisierung 
jederzeit ändern.

3.5 Vorabpauschale
Sofern kein ausreichender allgemeiner Verlustverrechnungstopf oder kein 
ausreichender Freistellungsauftrag bzw. keine Nichtveranlagungsbeschei-
nigung vorliegt, wird die Bank ermächtigt, die anfallenden Steuern auf die 
Vorabpauschale/n jeweils bei Fälligkeit dem Abwicklungskonto des Kunden 
zu belasten. Weist das Abwicklungskonto keine ausreichende Deckung auf, 
ist die Bank ermächtigt, durch anteilige Veräußerung der Vermögenswerte 
des Kunden Kontodeckung herbeizuführen, soweit nicht der Veräußerung von 
Vermögenswerten des Kunden rechtliche Gründe entgegenstehen.

 4. Preise, Kosten und Gebühren / Vergütung durch growney GmbH

4.1

Die Bank erhebt für anfallende Leistungen Gebühren („Hauptleistung“). Diese 
werden während der Dauer des mit der growney GmbH, Chausseestr. 20, 
10115 Berlin (im Folgenden auch „growney GmbH“) geschlossenen Ver-
mögensverwaltungsvertrages vollständig von der growney GmbH getragen. 
Insoweit sind anfallende Leistungen für den Kunden kostenfrei. Wird der mit 
der growney GmbH geschlossene Vermögensverwaltungsvertrag aufgelöst, 
betragen die Gebühren für die Konto- und Depotführung („Hauptleistung“) 
halbjährlich 19,50 EUR, wobei die Bank die hierin enthaltenen Anteile für 
Kontoführung und Depotführung nach eigenem Ermessen bestimmen kann.

4.2
Gebühren für Nebenleistungen: Verpfändung/Abtretung 29,75 EUR, Rück-
lastschriftgebühr 1) je Posten 5,00 EUR,  Gebühr für Korrekturen fehlerhafter 
Zah lungs ein gänge/-ausgänge 2) je Posten 10,00 EUR, Überweisungen ins 
Ausland (nicht SEPA-fähig) 1,5 ‰ vom Überweisungsbetrag, min. 17,50 EUR, 
max. 150,00 EUR, Ordergebühr bei ETFs und Investmentvermögen der Di-
mensional Funds Plc. 0,3 % des Ordervolumens. Während der Dauer des mit 
der growney GmbH geschlossenen Vermögensverwaltungsvertrages wird auf 
die Erhebung der Ordergebühr verzichtet. Ein möglicher Anspruch der Bank 
auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften.

4.3
Alle Preise, Kosten und Gebühren verstehen sich ggf. inklusive der jeweils 
geltenden gesetzlichen Mehrwertsteuer und werden bei einer Änderung des 
Mehrwertsteuersatzes entsprechend angepasst.

4.4
Die Bank ist berechtigt, ihre Forderungen an den Kunden auf Zahlung von 
Entgelten, Nebenkosten und Auslagen mit den Forderungen des Kunden auf 
Ausschüttungen oder auf andere Zahlungen zu verrechnen, soweit gesetz-
lich zulässig. Die Bank ist auch berechtigt, alternativ zur Verrechnung, die 
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 1)   Eine Gebühr für Rücklastschriften wird nur in den Fällen berechnet, in denen die Bank eigene Forderungen gegen den Kunden, die aus für den Kunden erbrachten Leistungen 
der Bank herrühren, per SEPA-Lastschrift von einem Girokonto des Kunden bei einem anderen Kreditinstitut einzieht. Dabei wird die Bank dem Kunden eigene durch die 
Rücklastschrift bedingte Aufwendungen berechnen sowie diejenigen Gebühren weiterbelasten, die ihr von dritter Seite aufgrund der Rücklastschrift gemäß Abschnitt II Nr. 4 des 
Lastschriftabkommens in Rechnung gestellt werden. Die Bank wird dem Kunden die Gebühr nur dann berechnen, wenn dieser die Rückgabe der SEPA-Lastschrift zu vertreten hat. 
Die Gebühr wird dabei den nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden  Schaden nicht übersteigen. Dem Kunden wird der Nachweis gestattet, dass ein Schaden 
überhaupt nicht entstanden oder wesentlich niedriger ist als die von der Bank geltend gemachte Rücklastschriftgebühr. 

 2) Eine Gebühr wird nur in den Fällen berechnet, in denen der Kunde die fehlerhafte Zahlung zu vertreten hat.
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vom Kunden zu zahlenden Entgelte, Nebenkosten und Auslagen durch den 
Verkauf von Anteilen/Anteilsbruchteilen in entsprechender Höhe aus dem 
Depot des Kunden zu decken.

 5. Fondsauswahl und Einzahlungen

5.1
Die Fondsauswahl erfolgt während der Dauer des mit der growney GmbH 
geschlossenen Vermögensverwaltungsvertrages durch die growney 
GmbH.

5.2
Die Bank ist nicht verpflichtet, Aufträge zum Erwerb von Investment anteilen 
durchzuführen, wenn der betreffende Fonds nach Abschluss des Vertrages 
über ein Investmentdepot die Voraussetzungen für den Vertrieb in der Bundes-
republik Deutschland nicht mehr erfüllt, die Ausgabe neuer Anteile einstellt, der 
Fonds aufgelöst wird, oder wenn es der Bank nicht möglich ist, den Erwerb 
zum maßgeblichen Netto inventarwert über Handelspartner bzw. bei ETFs 
über die Börse abzuwickeln, so dass die Bank den betreffenden Fonds von 
ihrer Fondsliste streichen muss. In diesen Fällen wird die Bank eine entspre-
chende Mitteilung machen und um Weisung bitten, in welchen anderen 
Fonds aus der zu diesem Zeitpunkt aktuellen Fondsliste die Einzahlungen 
angelegt werden sollen. Bis zum Erhalt einer entsprechenden Weisung bucht 
die Bank entsprechende Einzahlungen auf dem unverzinsten Geldkonto des 
Kunden bei der Bank.

 6. Reines Ausführungsgeschäft

6.1
Die Bank erbringt im Rahmen des Vertrages über ein Investmentdepot aus-
schließlich Leistungen im Sinne von § 63 Abs. 11 Wertpapierhandelsgesetz 
(„Execution only“ Geschäft). Die Bank prüft weder die Angemessenheit noch 
die Geeignetheit der Transaktionen.

6.2
Zur Verfügung gestellte Informationen, z. B. Broschüren, Marktkommentare, 
Charts, Analysen, Fondsporträts etc., die über die Informationspflichten der 
Bank nach § 63 Abs. 7 Wertpapierhandelsgesetz hinausgehen, stellen keine 
Anlageberatung dar, sondern sollen dem Kunden lediglich die selbständige 
Anlageentscheidung erleichtern.

 7. Berater/Vermittler

7.1
Sofern der Kunde die growney GmbH (vertreten durch Gerald Klein),  
Chausseestr. 20, 10115 Berlin, eine Beratungs-/Vermittlungs gesellschaft bzw. 
einen Berater/Vermittler beauftragt, ihn im Hinblick auf den Abschluss des 
Vertrages über ein Investmentdepot und/oder die Auswahl geeigneter Fonds 
zu informieren und/oder zu beraten, erbringt diese/dieser dem Kunden 
gegenüber eine eigenständige Leistung, die nicht der Bank zuzurechnen ist.

7.2
Berater/Vermittler arbeiten in eigenem Namen und auf eigene Rech nung.

7.3
Die Bank hat Beratern/Vermittlern keine Vollmachten zu ihrer Vertre tung erteilt.

7.4
Es gibt weder Haftungsübernahmen im Sinne des Kreditwesengesetzes noch 
in anderer Weise durch die Bank.

7.5
Berater/Vermittler sind auch nicht bevollmächtigt, von diesem  Antrag ab-
weichende Zusagen zu machen oder Leistungen in Aussicht zu stellen oder 
für die Bank zu quittieren.

7.6
Berater/Vermittler sind weiter nicht befugt, Geld (einschließlich Schecks), 
Edelmetalle oder Anteile des Kunden zur Einzahlung auf den Sparvertrag 
entgegen zunehmen.

7.7
Neben dem Investmentdepot und ggf. den Sparvertragsvarianten der Bank 
unterbreitete Angebote des Beraters/Vermittlers sind keine Finanzprodukte 
oder -dienstleistungen der Bank.

7.8
Einreden und Einwendungen gegen solche Angebote berech tigen den Kunden 
nicht zu Einreden und Einwendungen gegenüber der Bank.

7.9 
Jeder Verweis auf Berater/Vermittler erfolgt lediglich im Hinblick auf den 
Abschluss des von der Bank angebotenen Investmentdepots und nicht auf 
andere, von Dritten angebotene Finanzprodukte oder -dienstleistungen.

 8. E-Mail-Kommunikation

Mit der Erteilung seines Einverständnisses zur E-Mail-Kommunikation trifft der 
Kunde die ausdrückliche Wahl, dass die Bank mit ihm per E-Mail kommunizieren 

kann. Dies beinhaltet auch die Erfüllung der Berichtspflichten der Bank und 
Fälle, in denen aufsichtsrechtliche Regelungen ein solches Einverständnis 
ausdrücklich verlangen. Die Bank verwendet die ihr vom Kunden auf einem 
ihrer Formulare oder auf sonstigem Wege mitgeteilte E-Mail-Adresse. Än-
derungen seiner E-Mail-Adresse teilt der Kunde der Bank unverzüglich mit.

 9. Laufzeit, Anteilsrückgaben, Kündigung

9.1
Für die Dauer des Sparplans über ein Investmentdepot hat der Kunde das 
Recht, die laufenden Einzahlungen zu unterbrechen. Der Kunde kann die 
Einzahlungen jederzeit wieder aufnehmen.

9.2
Der Kunde hat jederzeit das Recht, die Bank mit der Rückgabe von Investment-
anteilen zu beauftragen bzw. das Investmentdepot zu kündigen. Erfolgt mit 
dem Rückgabeauftrag keine Kündigung des Investmentdepots, ist der Kunde 
verpflichtet, Investmentanteile im Gegenwert von mindestens 100,00 EUR in 
seinem Depot zu belassen. Die Bank ist in diesen Fällen berechtigt, höhere 
Rückgabe aufträge entsprechend zu kürzen. Die Bank ist berechtigt, die 
Rückzahlung solange und in dem Umfang zu verweigern, wie gegebenenfalls 
vom Kunden erteilte Lastschriften entsprechend den geltenden Bestimmungen 
des SEPA-Lastschriftverfahrens noch zurückgerufen werden können.

9.3
Der Widerruf der Ermächtigung der Bank zum Einzug von Einzahlungen 
gilt nicht als Kündigung des Investmentdepots.

9.4
Kündigungserklärungen bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der Textform. Dies 
gilt auch für Teilkündigungen.

9.5
Werden die Weisungen hinsichtlich des Investmentdepots nicht mehr von 
einem Wertpapierdienstleistungsinstitut erteilt, sondern vom Kunden selbst, 
wird die Bank prüfen, ob die entsprechenden Weisungen im Wege des reinen 
Ausführungsgeschäfts (siehe Ziffer 6) durchgeführt werden können, oder ob 
zuvor eine Angemessenheitsprüfung stattzufinden hat, zu deren Durchführung 
es der weiteren Mitwirkung (z. B. Erteilung von Informationen) durch den 
Kunden bedarf. In diesem Fall kann es zu erheblichen Verzögerungen bei 
der Auftragsdurchführung kommen.

10. Identifizierung

Die Identifizierung des Kunden bzw. des/der Vertretungsberechtigten kann 
über das Postidentverfahren, andere Kredit- oder Finanzdienstleistungsinstitute 
oder sonstige zuverlässige Dritte erfolgen.

11. Mitwirkungspflichten des Kunden

Sollte der Kunde in ein Insolvenzverfahren eintreten, wird er die Bank un-
verzüglich über diesen Umstand informieren. Im Übrigen gilt Ziffer 11 der 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Bank.

12. Hinweis zur Verarbeitung personenbezogener Daten gemäß
EU-Geldtransferverordnung

Die „Verordnung (EU) 2015/847 des Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 20. Mai 2015 über die Übermittlung von Angaben bei Geldtransfers“ 
(EU-Geldtransferverordnung) dient dem Zweck der Verhinderung, Aufdeckung 
und Ermittlung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung bei Geldtrans-
fers. Sie verpflichtet die Bank, bei der Ausführung von Geldtransfers Angaben 
zum Auftraggeber (Zahler) und Begünstigten (Zahlungsempfänger) zu prüfen 
und zu übermitteln. Diese Angaben bestehen aus Name und Kundenkennung 
von Zahler und Zahlungsempfänger und der Adresse des Zahlers.

Bei Geldtransfers innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums kann auf 
die Weiterleitung der Adresse des Zahlers zunächst verzichtet werden, je-
doch kann gegebenenfalls diese Angabe vom Zahlungsdienstleister des 
Zahlungsempfängers angefordert werden. Bei der Angabe von Name und 
gegebenenfalls Adresse nutzt die Bank die in ihren Systemen hinterlegten 
Daten, um den gesetzlichen Vorgaben zu entsprechen. Mit der Verordnung 
wird erreicht, dass aus den Zahlungsverkehrsdatensätzen selber immer ein-
deutig bestimmbar ist, wer Zahler und Zahlungsempfänger ist. Das heißt auch, 
dass die Bank Zahlungsdaten überprüfen, Nachfragen anderer Kreditinstitute 
zur Identität des Zahlers bzw. Zahlungsempfängers beantworten und auf 
Anfrage diese Daten den zuständigen Behörden zur Verfügung stellen muss. 

13. Änderungen dieser Vertragsbedingungen

Änderungen dieser Vertragsbedingungen richten sich nach den Allgemeinen
Geschäftsbedingungen der Bank.
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Allgemeine Geschäftsbedingungen
Sutor Bank GmbH

Grundregeln für die Beziehung zwischen Kunde und Bank

 1. Geltungsbereich und Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und 
  der Sonderbedingungen für einzelne Geschäftsbeziehungen

(1) Geltungsbereich
Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelten für die gesamte Geschäfts-
verbindung zwischen dem Kunden und den inländischen Geschäftsstellen 
der Bank (im Folgenden Bank genannt). Daneben gelten für einzelne 
Geschäftsbeziehungen (zum Beispiel für das Wertpapiergeschäft, den 
Zahlungsverkehr und für den Sparverkehr) Sonderbedingungen, die Ab-
weichungen oder Ergänzungen zu diesen Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen enthalten; sie werden bei der Kontoeröffnung oder bei Erteilung 
eines Auftrages mit dem Kunden vereinbart. Unterhält der Kunde auch 
Geschäftsverbindungen zu ausländischen Geschäftsstellen, sichert das 
Pfandrecht der Bank (Nummer 14 dieser Geschäftsbedingungen) auch 
die Ansprüche dieser ausländischen Geschäftsstellen.

(2) Änderungen

a) Änderungsangebot
Änderungen dieser Geschäftsbedingungen und der Sonderbedingungen 
werden dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde 
mit der Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen 
Kommunikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), 
können die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden.

b) Annahme durch den Kunden
Die von der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn 
der Kunde diese annimmt, gegebenenfalls im Wege der nachfolgend 
geregelten Zustimmungsfiktion.

c) Annahme durch den Kunden im Wege der Zustimmungsfiktion
Das Schweigen des Kunden gilt nur dann als Annahme des Änderungs-
angebots (Zustimmungsfiktion), wenn
(aa)  das Änderungsangebot der Bank erfolgt, um die Übereinstimmung 

der vertraglichen Bestimmungen mit einer veränderten Rechtslage 
wiederherzustellen, weil eine Bestimmung dieser Geschäftsbedin-
gungen oder der Sonderbedingungen

   –  aufgrund einer Änderung von Gesetzen, einschließlich unmittelbar 
geltender Rechtsvorschriften der Europäischen Union, nicht mehr 
der Rechtslage entspricht oder

   –  durch eine rechtskräftige gerichtliche Entscheidung, auch durch ein 
Gericht erster Instanz, unwirksam wird oder nicht mehr verwendet 
werden darf oder

   –  aufgrund einer verbindlichen Verfügung einer für die Bank zu-
ständigen nationalen oder internationalen Behörde (z. B. der 
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht oder der Euro-
päischen Zentralbank) nicht mehr mit den aufsichtsrechtlichen 
Verpflichtungen der Bank in Einklang zu bringen ist und

(bb)  der Kunde das Änderungsangebot der Bank nicht vor dem vor-
geschlagenen Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen 
abgelehnt hat.

Die Bank wird den Kunden im Änderungsangebot auf die Folgen seines 
Schweigens hinweisen.

d) Ausschluss der Zustimmungsfiktion
Die Zustimmungsfiktion findet keine Anwendung
–  bei Änderungen der Nummern 1 Absatz 2 und 12 Absatz 5 der 

Geschäftsbedingungen und der entsprechenden Regelungen in den 
Sonderbedingungen oder

–  bei Änderungen, die die Hauptleistungspflichten des Vertrages und 
die Entgelte für Hauptleistungen betreffen, oder

–  bei Änderungen von Entgelten, die auf eine über das vereinbarte 
Entgelt für die Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers 
gerichtet sind, oder

–  bei Änderungen, die dem Abschluss eines neuen Vertrages gleich-
kommen, oder

–  bei Änderungen, die das bisher vereinbarte Verhältnis von Leistung 
und Gegenleistung erheblich zugunsten der Bank verschieben würden.

In diesen Fällen wird die Bank die Zustimmung des Kunden zu den 
Änderungen auf andere Weise einholen.

e) Kündigungsrecht des Kunden bei der Zustimmungsfiktion
Macht die Bank von der Zustimmungsfiktion Gebrauch, kann der Kunde 
den von der Änderung betroffenen Vertrag vor dem vorgeschlagenen 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderungen auch fristlos und kos-
tenfrei kündigen. Auf dieses Kündigungsrecht wird die Bank den Kunden 
in ihrem Änderungsangebot besonders hinweisen.

 2. Bankgeheimnis und Bankauskunft

(1) Bankgeheimnis
Die Bank ist zur Verschwiegenheit über alle kundenbezogenen Tatsachen 
und Wertungen verpflichtet, von denen sie Kenntnis erlangt (Bankgeheim-
nis). Informationen über den Kunden darf die Bank nur weitergeben, 

wenn gesetzliche Bestimmungen dies gebieten oder der Kunde einge-
willigt hat oder die Bank zur Erteilung einer Bankauskunft befugt ist. 

(2) Bankauskunft
Eine Bankauskunft enthält allgemein gehaltene Feststellungen und Be-
merkungen über die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden, seine 
Kreditwürdigkeit und Zahlungsfähigkeit; betragsmäßige Angaben über 
Kontostände, Sparguthaben, Depot- oder sonstige der Bank anvertraute 
Vermögenswerte sowie Angaben über die Höhe von Kreditinanspruch-
nahmen werden nicht gemacht. 

(3) Voraussetzungen für die Erteilung einer Bankauskunft 
Die Bank ist befugt, über juristische Personen und im Handelsregister 
eingetragene Kaufleute Bankauskünfte zu erteilen, sofern sich die Anfrage 
auf ihre geschäftliche Tätigkeit bezieht. Die Bank erteilt jedoch keine 
Auskünfte, wenn ihr eine anders lautende Weisung des Kunden vorliegt. 
Bankauskünfte über andere Personen, insbesondere über Privatkunden 
und Vereinigungen, erteilt die Bank nur dann, wenn diese generell oder 
im Einzelfall ausdrücklich zugestimmt haben. Eine Bankauskunft wird nur 
erteilt, wenn der Anfragende ein berechtigtes Interesse an der gewünsch-
ten Auskunft glaubhaft dargelegt hat und kein Grund zu der Annahme 
besteht, dass schutzwürdige Belange des Kunden der Auskunftserteilung 
entgegenstehen. 

(4) Empfänger von Bankauskünften
Bankauskünfte erteilt die Bank nur eigenen Kunden sowie anderen Kredit-
instituten für deren Zwecke oder die ihrer Kunden. 

 3. Haftung der Bank; Mitverschulden des Kunden

(1) Haftungsgrundsätze
Die Bank haftet bei der Erfüllung ihrer Verpflichtungen für jedes Ver-
schulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung ihrer 
Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit die Sonderbedingungen für einzelne 
Geschäftsbeziehungen oder sonstige Vereinbarungen etwas Abwei-
chendes regeln, gehen diese Regelungen vor. Hat der Kunde durch 
ein schuldhaftes Verhalten (zum Beispiel durch Verletzung der in Nr.11 
dieser Geschäftsbedingungen aufgeführten Mitwirkungspflichten) zu 
der Entstehung eines Schadens beigetragen, bestimmt sich nach den 
Grundsätzen des Mitverschuldens, in welchem Umfang Bank und Kunde 
den Schaden zu tragen haben. 

(2) Weitergeleitete Aufträge
Wenn ein Auftrag seinem Inhalt nach typischerweise in der Form aus-
geführt wird, dass die Bank einen Dritten mit der weiteren Erledigung 
betraut, erfüllt die Bank den Auftrag dadurch, dass sie ihn im eigenen 
Namen an den Dritten weiterleitet (weitergeleiteter Auftrag). Dies betrifft 
zum Beispiel die Einholung von Bankauskünften bei anderen Kreditinstitu-
ten oder die Verwahrung und Verwaltung von Wertpapieren im Ausland. 
In diesen Fällen beschränkt sich die Haftung der Bank auf die sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung des Dritten. 

(3) Störung des Betriebs
Die Bank haftet nicht für Schäden, die durch höhere Gewalt, Aufruhr, 
Kriegs- und Naturereignisse oder durch sonstige von ihr nicht zu vertre-
tende Vorkommnisse (zum Beispiel Streik, Aussperrung, Verkehrsstörung, 
Verfügungen von hoher Hand im In- oder Ausland) eintreten. 

 4. Grenzen der Aufrechnungsbefugnis des Kunden, der kein
  Verbraucher ist

Ein Kunde, der kein Verbraucher ist, kann gegen Forderungen der Bank nur 
aufrechnen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt 
sind. Diese Aufrechnungsbeschränkung gilt nicht für eine vom Kunden zur 
Aufrechnung gestellte Forderung, die ihren Rechtsgrund in einem Darlehen 
oder einer Finanzierungshilfe gemäß §§ 513, 491 bis 512 BGB hat.

 5. Verfügungsberechtigung nach dem Tod des Kunden

Nach dem Tod des Kunden hat derjenige, der sich gegenüber der Bank 
auf die Rechtsnachfolge des Kunden beruft, der Bank seine erbrechtliche 
Berechtigung in geeigneter Weise nachzuweisen. 
Wird der Bank eine Ausfertigung oder eine beglaubigte Abschrift der letzt-
willigen Verfügung (Testament, Erbvertrag) nebst zugehöriger Eröffnungs-
niederschrift vorgelegt, darf die Bank denjenigen, der darin als Erbe oder 
Testamentsvollstrecker bezeichnet ist, als Berechtigten ansehen, ihn verfügen 
lassen und insbesondere mit befreiender Wirkung an ihn leisten. Dies gilt 
nicht, wenn der Bank bekannt ist, dass der dort Genannte (zum Beispiel nach 
Anfechtung oder wegen Nichtigkeit des Testaments) nicht verfügungsberech-
tigt ist oder wenn ihr dies infolge Fahrlässigkeit nicht bekannt geworden ist. 

 6.  Maßgebliches Recht und Gerichtsstand bei kaufmännischen und
  öffentlich-rechtlichen Kunden

(1) Geltung deutschen Rechts
Für die Geschäftsverbindung zwischen dem Kunden und der Bank gilt 
deutsches Recht.
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(2) Gerichtsstand für Inlandskunden
Ist der Kunde ein Kaufmann und ist die streitige Geschäftsbeziehung 
dem Betriebe seines Handelsgewerbes zuzurechnen, so kann die Bank 
diesen Kunden an dem für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht 
oder bei einem anderen zuständigen Gericht verklagen; dasselbe gilt für 
eine juristische Person des öffentlichen Rechts und für öffentlich-rechtliche 
Sondervermögen. Die Bank selbst kann von diesen Kunden nur an dem 
für die kontoführende Stelle zuständigen Gericht verklagt werden. 

(3) Gerichtsstand für Auslandskunden
Die Gerichtsstandsvereinbarung gilt auch für Kunden, die im Ausland 
eine vergleichbare gewerbliche Tätigkeit ausüben, sowie für ausländische 
Institutionen, die mit inländischen juristischen Personen des öffentlichen 
Rechts oder mit einem inländischen öffentlich-rechtlichen Sondervermögen 
vergleichbar sind. 

Kontoführung

 7. Rechnungsabschlüsse bei Kontokorrentkonten 
  (Konten in laufender Rechnung)

(1) Erteilung der Rechnungsabschlüsse
Die Bank erteilt bei einem Kontokorrentkonto, sofern nicht etwas anderes 
vereinbart ist, jeweils zum Ende eines Kalenderquartals einen Rechnungs-
abschluss; dabei werden die in diesem Zeitraum entstandenen beider-
seitigen Ansprüche (einschließlich der Zinsen und Entgelte der Bank) 
verrechnet. Die Bank kann auf den Saldo, der sich aus der Verrechnung 
ergibt, nach Nummer 12 dieser Geschäftsbedingungen oder nach der mit 
dem Kunden anderweitig getroffenen Vereinbarung Zinsen berechnen. 

(2) Frist für Einwendungen; Genehmigung durch Schweigen
Einwendungen wegen Unrichtigkeit oder Unvollständigkeit eines Rech-
nungsabschlusses hat der Kunde spätestens vor Ablauf von sechs Wochen 
nach dessen Zugang zu erheben; macht er seine Einwendungen in 
Textform geltend, genügt die Absendung innerhalb der Sechs-Wochen-
Frist. Das Unterlassen rechtzeitiger Einwendungen gilt als Genehmigung. 
Auf diese Folge wird die Bank bei Erteilung des Rechnungsabschlusses 
besonders hinweisen. Der Kunde kann auch nach Fristablauf eine Berich-
tigung des Rechnungsabschlusses verlangen, muss dann aber beweisen, 
dass zu Unrecht sein Konto belastet oder eine ihm zustehende Gutschrift 
nicht erteilt wurde.

 8. Storno- und Berichtigungsbuchungen der Bank

(1) Vor Rechnungsabschluss
Fehlerhafte Gutschriften auf Kontokorrentkonten (zum Beispiel wegen 
einer falschen Kontonummer) darf die Bank bis zum nächsten Rechnungs-
abschluss durch eine Belastungsbuchung rückgängig machen, soweit ihr 
ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden zusteht (Stornobuchung); 
der Kunde kann in diesem Fall gegen die Belastungsbuchung nicht ein-
wenden, dass er in Höhe der Gutschrift bereits verfügt hat. 

(2) Nach Rechnungsabschluss
Stellt die Bank eine fehlerhafte Gutschrift erst nach einem Rechnungs-
abschluss fest und steht ihr ein Rückzahlungsanspruch gegen den Kunden 
zu, so wird sie in Höhe ihres Anspruchs sein Konto belasten (Berich-
tigungsbuchung). Erhebt der Kunde gegen die Berichtigungsbuchung 
Einwendungen, so wird die Bank den Betrag dem Konto wieder gut-
schreiben und ihren Rückzahlungsanspruch gesondert geltend machen. 

(3) Information des Kunden; Zinsberechnung
Über Storno- und Berichtigungsbuchungen wird die Bank den Kunden 
unverzüglich unterrichten. Die Buchungen nimmt die Bank hinsichtlich 
der Zinsberechnung rückwirkend zu dem Tag vor, an dem die fehlerhafte 
Buchung durchgeführt wurde. 

 9. Einzugsaufträge

(1) Erteilung von Vorbehaltsgutschriften bei der Einreichung
Schreibt die Bank den Gegenwert von Schecks und Lastschriften schon 
vor ihrer Einlösung gut, geschieht dies unter dem Vorbehalt ihrer Ein-
lösung, und zwar auch dann, wenn diese bei der Bank selbst zahlbar 
sind. Reicht der Kunde andere Papiere mit dem Auftrag ein, von einem 
Zahlungspflichtigen einen Forderungsbetrag zu beschaffen (zum Beispiel 
Zinsscheine), und erteilt die Bank über den Betrag eine Gutschrift, so 
steht diese unter dem Vorbehalt, dass die Bank den Betrag erhält. Der 
Vorbehalt gilt auch dann, wenn die Schecks, Lastschriften und ande-
ren Papiere bei der Bank selbst zahlbar sind. Werden Schecks oder 
Lastschriften nicht eingelöst oder erhält die Bank den Betrag aus dem 
Einzugsauftrag nicht, macht die Bank die Vorbehaltsgutschrift rückgän-

gig. Dies geschieht unabhängig davon, ob in der Zwischenzeit ein 
Rechnungsabschluss erteilt wurde. 

(2) Einlösung von Lastschriften und vom Kunden ausgestellter Schecks
Lastschriften sowie Schecks sind eingelöst, wenn die Belastungsbuchung 
nicht spätestens am zweiten Bankarbeitstag1) – bei SEPA-Firmenlastschrif-
ten nicht spätestens am dritten Bankarbeitstag – nach ihrer Vornahme 
rückgängig gemacht wird. Barschecks sind bereits mit Zahlung an den 
Scheckvorleger eingelöst. Schecks sind auch schon dann eingelöst, wenn 
die Bank im Einzelfall eine Bezahltmeldung absendet. Schecks, die über 
die Abrechnungsstelle der Bundesbank vorgelegt werden, sind eingelöst, 
wenn sie nicht bis zu dem von der Bundesbank festgesetzten Zeitpunkt 
zurückgegeben werden. 

 10. Fremdwährungsgeschäfte und Risiken bei Fremdwährungskonten

(1) Auftragsausführung bei Fremdwährungskonten
Fremdwährungskonten des Kunden dienen dazu, Zahlungen an den 
Kunden und Verfügungen des Kunden in fremder Währung bargeldlos 
abzuwickeln. Verfügungen über Guthaben auf Fremdwährungskonten 
(zum Beispiel durch Überweisungen zu Lasten des Fremdwährungs-
guthabens) werden unter Einschaltung von Banken im Heimatland der 
Währung abgewickelt, wenn sie die Bank nicht vollständig innerhalb 
des eigenen Hauses ausführt. 

(2) Gutschriften bei Fremdwährungsgeschäften mit dem Kunden
Schließt die Bank mit dem Kunden ein Geschäft (zum Beispiel ein Devisen-
termingeschäft) ab, aus dem sie die Verschaffung eines Betrages in 
fremder Währung schuldet, wird sie ihre Fremdwährungsverbindlichkeit 
durch Gutschrift auf dem Konto des Kunden in dieser Währung erfüllen, 
sofern nicht etwas anderes vereinbart ist. 

(3) Vorübergehende Beschränkung der Leistung durch die Bank
Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung einer Verfügung zu Lasten 
eines Fremdwährungsguthabens (Absatz 1) oder zur Erfüllung einer 
Fremdwährungsverbindlichkeit (Absatz 2) ist in dem Umfang und solange 
ausgesetzt, wie die Bank in der Währung, auf die das Fremdwährungs-
guthaben oder die Verbindlichkeit lautet, wegen politisch bedingter 
Maßnahmen oder Ereignisse im Lande dieser Währung nicht oder nur 
eingeschränkt verfügen kann. In dem Umfang und solange diese Maß-
nahmen oder Ereignisse andauern, ist die Bank auch nicht zu einer 
Erfüllung an einem anderen Ort außerhalb des Landes der Währung, 
in einer anderen Währung (auch nicht in Euro) oder durch Anschaffung 
von Bargeld verpflichtet. Die Verpflichtung der Bank zur Ausführung 
einer Verfügung zu Lasten eines Fremdwährungsguthabens ist dagegen 
nicht ausgesetzt, wenn sie die Bank vollständig im eigenen Haus aus-
führen kann. Das Recht des Kunden und der Bank, fällige gegenseitige 
Forderungen in derselben Währung miteinander zu verrechnen, bleibt 
von den vorstehenden Regelungen unberührt. 

(4) Wechselkurs
Die Bestimmung des Wechselkurses bei Fremdwährungsgeschäften ergibt 
sich aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“. Bei Zahlungsdiensten gilt 
ergänzend der Zahlungsdiensterahmenvertrag. 

Mitwirkungspflichten des Kunden

 11. Mitwirkungspflichten des Kunden

(1) Mitteilung von Änderungen
Zur ordnungsgemäßen Abwicklung des Geschäftsverkehrs ist es erfor-
derlich, dass der Kunde der Bank Änderungen seines Namens und 
seiner  Anschrift sowie das Erlöschen oder die Änderung einer gegen-
über der Bank erteilten Vertretungsmacht (insbesondere einer Vollmacht) 
unverzüglich mitteilt. Diese Mitteilungspflicht besteht auch dann, wenn 
die Vertretungsmacht in ein öffentliches Register (zum Beispiel in das 
Handelsregister) eingetragen ist und ihr Erlöschen oder ihre Änderung 
in dieses Register eingetragen wird. Darüber hinaus können sich weiter-
gehende gesetzliche Mitteilungspflichten, insbesondere aus dem Geld-
wäschegesetz, ergeben. 

(2) Klarheit von Aufträgen
Aufträge müssen ihren Inhalt zweifelsfrei erkennen lassen. Nicht ein-
deutig formulierte Aufträge können Rückfragen zur Folge haben, die zu 
Verzögerungen führen können. Vor allem hat der Kunde bei Aufträgen 
auf die Richtigkeit und Vollständigkeit seiner Angaben, insbesondere 
der Kontonummer und Bankleitzahl oder IBAN 2) und BIC 3) sowie der 
Währung zu achten. Änderungen, Bestätigungen oder Wiederholungen 
von Aufträgen müssen als solche gekennzeichnet sein. 

 1) Bankarbeitstage sind alle Werktage außer: Sonnabende, 24. und 31. Dezember.
 2) International Bank Account Number (Internationale Bankkontonummer) 
 3) Bank Identifier Code (Bank-Identifizierungs-Code)
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(3)  Besonderer Hinweis bei Eilbedürftigkeit der Ausführung eines  Auftrags
Hält der Kunde bei der Ausführung eines Auftrags besondere Eile für 
nötig, hat er dies der Bank gesondert mitzuteilen. Bei formularmäßig 
erteilten Aufträgen muss dies außerhalb des Formulars erfolgen. 

(4) Prüfung und Einwendungen bei Mitteilungen der Bank
Der Kunde hat Kontoauszüge, Wertpapierabrechnungen, Depot- und 
Erträgnis aufstellungen, sonstige Abrechnungen, Anzeigen über die Aus-
führung von Aufträgen sowie Informationen über erwartete Zahlungen 
und Sendungen (Avise) auf ihre Richtigkeit und Vollständigkeit unverzüg-
lich zu überprüfen und etwaige Einwendungen unverzüglich zu erheben. 

(5) Benachrichtigung der Bank bei Ausbleiben von Mitteilungen
Falls Rechnungsabschlüsse und Depotaufstellungen dem Kunden nicht 
zugehen, muss er die Bank unverzüglich benachrichtigen. Die Benach-
richtigungspflicht besteht auch beim Ausbleiben anderer Mitteilungen, 
deren Eingang der Kunde erwartet (Wertpapierabrechnungen, Konto-
auszüge nach der Ausführung von Aufträgen des Kunden oder über 
Zahlungen, die der Kunde erwartet). 

Kosten der Bankdienstleistungen

 12. Zinsen, Entgelte und Aufwendungen

(1) Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Verbrauchern
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die 
die Bank gegenüber Verbrauchern erbringt, einschließlich der Höhe 
von Zahlungen, die über die für die Hauptleistung vereinbarten Entgelte 
hinausgehen, ergeben sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im 
standardisierten Privatkundengeschäft“ und aus dem „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“. 
Wenn ein Verbraucher eine dort aufgeführte Hauptleistung in Anspruch 
nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung getroffen wurde, 
gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preisaushang“ oder „Preis- und 
Leistungs verzeichnis“ angegebenen Zinsen und Entgelte.
Eine Vereinbarung, die auf eine über das vereinbarte Entgelt für die 
Hauptleistung hinausgehende Zahlung des Verbrauchers gerichtet ist, 
kann die Bank mit dem Verbraucher nur ausdrücklich treffen, auch wenn 
sie im „Preisaushang“ oder im „Preis- und Leistungsverzeichnis“ ausge-
wiesen ist. 
Für die Vergütung der nicht im „Preisaushang“ oder im „Preis- und Leistungs-
verzeichnis“ aufgeführten Leistungen, die im Auftrag des Verbrauchers 
erbracht werden und die, nach den Umständen zu urteilen, nur gegen 
eine Vergütung zu erwarten sind, gelten, soweit keine andere Verein-
barung getroffen wurde, die gesetzlichen Vorschriften. 

(2)  Zinsen und Entgelte im Geschäft mit Kunden, die keine Verbraucher sind
Die Höhe der Zinsen und Entgelte für die üblichen Bankleistungen, die 
die Bank gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind, erbringt, er-
geben sich aus dem „Preisaushang – Regelsätze im standardisierten 
Privatkundengeschäft“ und aus dem „Preis- und Leistungsverzeichnis“, 
soweit der „Preisaushang“ und das „Preis- und Leistungsverzeichnis“ 
übliche Bankleistungen gegenüber Kunden, die keine Verbraucher sind 
(zum Beispiel Geschäftskunden), ausweisen. 
Wenn ein Kunde, der kein Verbraucher ist, eine dort aufgeführte Bank-
leistung in Anspruch nimmt und dabei keine abweichende Vereinbarung 
getroffen wurde, gelten die zu diesem Zeitpunkt im „Preisaushang“ oder 
„Preis- und Leistungsverzeichnis“ angegebenen Zinsen und Entgelte. 
Im Übrigen bestimmt die Bank, sofern keine andere Vereinbarung getrof-
fen wurde und gesetzliche Bestimmungen dem nicht entgegenstehen, 
die Höhe von Zinsen und Entgelten nach billigem Ermessen (§ 315 des 
Bürgerlichen Gesetzbuchs). 

(3) Nicht entgeltfähige Leistungen
Für eine Leistung, zu deren Erbringung die Bank kraft Gesetzes oder 
aufgrund einer vertraglichen Nebenpflicht verpflichtet ist oder die sie 
im eigenen Interesse wahrnimmt, wird die Bank kein Entgelt berechnen, 
es sei denn, es ist gesetzlich zulässig und wird nach Maßgabe der 
gesetzlichen Regelung erhoben. 

(4) Änderung von Zinsen; Kündigungsrecht des Kunden bei Erhöhung
Die Änderung der Zinsen bei Krediten mit einem veränderlichen Zinssatz 
erfolgt aufgrund der jeweiligen Kreditvereinbarung mit dem Kunden. 
Die Bank wird dem Kunden Änderungen von Zinsen mitteilen. Bei einer 
Erhöhung kann der Kunde, sofern nichts anderes vereinbart ist, die davon 
betroffene Kreditvereinbarung innerhalb von sechs Wochen nach der 
Bekanntgabe der Änderung mit sofortiger Wirkung kündigen. Kündigt 
der Kunde, so werden die erhöhten Zinsen für die gekündigte Kreditver-
einbarung nicht zugrunde gelegt. Die Bank wird zur Abwicklung eine 
angemessene Frist einräumen. 

(5)  Änderungen von Entgelten bei typischerweise dauerhaft in  Anspruch 
genommenen Leistungen
Änderungen von Entgelten für Bankleistungen, die von Kunden im Rah-
men der Geschäftsverbindung typischerweise dauerhaft in Anspruch 
genommen werden (zum Beispiel Konto- und Depotführung), werden 
dem Kunden spätestens zwei Monate vor dem vorgeschlagenen Zeitpunkt 

ihres Wirksamwerdens in Textform angeboten. Hat der Kunde mit der 
Bank im Rahmen der Geschäftsbeziehung einen elektronischen Kom-
munikationsweg vereinbart (zum Beispiel das Online-Banking), können 
die Änderungen auch auf diesem Wege angeboten werden. Die von 
der Bank angebotenen Änderungen werden nur wirksam, wenn der 
Kunde diese annimmt. Eine Vereinbarung über die Änderung eines 
Entgelts, das auf eine über die Hauptleistung hinausgehende Zahlung 
eines Verbrauchers gerichtet ist, kann die Bank mit dem Verbraucher 
nur ausdrücklich treffen.

(6) Ersatz von Aufwendungen
Ein möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet 
sich nach den gesetzlichen Vorschriften. 

(7)  Besonderheiten bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungs-
diensteverträgen mit Verbrauchern für Zahlungen
Bei Verbraucherdarlehensverträgen und Zahlungsdiensteverträgen mit 
Verbrauchern für Zahlungen richten sich die Zinsen und die Kosten 
(Entgelte und Auslagen) nach den jeweiligen vertraglichen Vereinbarun-
gen und Sonderbedingungen sowie ergänzend nach den gesetzlichen 
Vorschriften. Die Änderung von Entgelten von Zahlungsdiensterahmen-
verträgen (z. B. Girovertrag) richtet sich nach Absatz 5.

Sicherheiten für die Ansprüche der Bank gegen den Kunden

 13. Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten

(1) Anspruch der Bank auf Bestellung von Sicherheiten
Die Bank kann für alle Ansprüche aus der bankmäßigen Geschäftsver-
bindung die Bestellung bankmäßiger Sicherheiten verlangen, und zwar 
auch dann, wenn die Ansprüche bedingt sind (zum Beispiel Aufwen-
dungsersatzanspruch wegen der Inanspruchnahme aus einer für den 
Kunden übernommenen Bürgschaft). Hat der Kunde gegenüber der Bank 
eine Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank über-
nommen (zum Beispiel als Bürge), so besteht für die Bank ein Anspruch 
auf Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten im Hinblick auf die aus 
der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit. 

(2) Veränderung des Risikos
Hat die Bank bei der Entstehung von Ansprüchen gegen den Kunden 
zunächst ganz oder teilweise davon abgesehen, die Bestellung oder 
Verstärkung von Sicherheiten zu verlangen, kann sie auch später noch 
eine Besicherung fordern. Voraussetzung hierfür ist jedoch, dass Um stände 
eintreten oder bekannt werden, die eine erhöhte Risikobewertung der 
Ansprüche gegen den Kunden rechtfertigen. Dies kann insbesondere 
der Fall sein, wenn

–  sich die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kunden nachteilig verändert 
haben oder sich zu verändern drohen oder 

–  sich die vorhandenen Sicherheiten wertmäßig verschlechtert haben 
oder zu verschlechtern drohen. 

Der Besicherungsanspruch der Bank besteht nicht, wenn ausdrücklich 
vereinbart ist, dass der Kunde keine oder ausschließlich im Einzelnen 
benannte Sicherheiten zu bestellen hat. Bei Verbraucherdarlehensver-
trägen besteht der Anspruch auf die Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten nur, soweit die Sicherheiten im Kreditvertrag angegeben 
sind. Übersteigt der Nettodarlehensbetrag 75.000 Euro, besteht der 
Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung auch dann, wenn in einem 
vor dem 21. März 2016 abgeschlossenen Verbraucherdarlehensvertrag 
oder in einem ab dem 21. März 2016 abgeschlossenen Allgemein-
Verbraucherdarlehensvertrag im Sinne von § 491 Abs. 2 BGB keine 
oder keine abschließenden Angaben über Sicherheiten enthalten sind. 

(3) Fristsetzung für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten
Für die Bestellung oder Verstärkung von Sicherheiten wird die Bank eine 
angemessene Frist einräumen. Beabsichtigt die Bank, von ihrem Recht zur 
fristlosen Kündigung nach Nr. 19 Absatz 3 dieser Geschäftsbedingungen 
Gebrauch zu machen, falls der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung 
oder Verstärkung von Sicherheiten nicht fristgerecht nachkommt, wird sie 
ihn zuvor hierauf hinweisen. 

 14. Vereinbarung eines Pfandrechts zugunsten der Bank

(1) Einigung über das Pfandrecht
Der Kunde und die Bank sind sich darüber einig, dass die Bank ein 
Pfandrecht an den Wertpapieren und Sachen erwirbt, an denen eine 
inländische Geschäftsstelle im bankmäßigen Geschäftsverkehr Besitz 
erlangt hat oder noch erlangen wird. Die Bank erwirbt ein Pfandrecht 
auch an den Ansprüchen, die dem Kunden gegen die Bank aus der bank-
mäßigen Geschäftsverbindung zustehen oder künftig zustehen werden 
(zum Beispiel Kontoguthaben). 

(2) Gesicherte Ansprüche
Das Pfandrecht dient der Sicherung aller bestehenden, künftigen und 
bedingten Ansprüche, die der Bank mit ihren sämtlichen in- und auslän-
dischen Geschäftsstellen aus der bankmäßigen Geschäftsverbindung 
gegen den Kunden zustehen. Hat der Kunde gegenüber der Bank eine 
Haftung für Verbindlichkeiten eines anderen Kunden der Bank über-
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nommen (zum Beispiel als Bürge), so sichert das Pfandrecht die aus 
der Haftungsübernahme folgende Schuld jedoch erst ab ihrer Fälligkeit.

(3) Ausnahmen vom Pfandrecht
Gelangen Gelder oder andere Werte mit der Maßgabe in die Verfügungs-
gewalt der Bank, dass sie nur für einen bestimmten Zweck verwendet 
werden dürfen (zum Beispiel Bareinzahlung zur Einlösung eines Wech-
sels), erstreckt sich das Pfandrecht der Bank nicht auf diese Werte. 
Dasselbe gilt für die von der Bank selbst ausgegebenen Aktien (eigene 
Aktien) und für die Wertpapiere, die die Bank im Ausland für den Kunden 
verwahrt. Außerdem erstreckt sich das Pfandrecht nicht auf die von der 
Bank selbst ausgegebenen eigenen Genussrechte/Genussscheine und 
nicht auf die verbrieften und nicht verbrieften nachrangigen Verbindlich-
keiten der Bank. 

(4) Zins- und Gewinnanteilscheine
Unterliegen dem Pfandrecht der Bank Wertpapiere, ist der Kunde nicht 
berechtigt, die Herausgabe der zu diesen Papieren gehörenden Zins- und 
Gewinnanteilscheine zu verlangen. 

 15. Sicherungsrechte bei Einzugspapieren und diskontierten Wechseln

(1) Sicherungsübereignung
Die Bank erwirbt an den ihr zum Einzug eingereichten Schecks und 
Wechseln im Zeitpunkt der Einreichung Sicherungseigentum. An diskon-
tierten Wechseln erwirbt die Bank im Zeitpunkt des Wechselankaufs 
uneingeschränktes Eigentum; belastet sie diskontierte Wechsel dem Konto 
zurück, so verbleibt ihr das Sicherungseigentum an diesen Wechseln. 

(2) Sicherungsabtretung
Mit dem Erwerb des Eigentums an Schecks und Wechseln gehen auch 
die zugrunde liegenden Forderungen auf die Bank über; ein Forderungs-
übergang findet ferner statt, wenn andere Papiere zum Einzug eingereicht 
werden (zum Beispiel Lastschriften, kaufmännische Handelspapiere). 

(3) Zweckgebundene Einzugspapiere
Werden der Bank Einzugspapiere mit der Maßgabe eingereicht, dass 
ihr Gegenwert nur für einen bestimmten Zweck verwendet werden darf, 
erstrecken sich die Sicherungsübereignung und die Sicherungsabtretung 
nicht auf diese Papiere. 

(4) Gesicherte Ansprüche der Bank
Das Sicherungseigentum und die Sicherungsabtretung dienen der Siche-
rung aller Ansprüche, die der Bank gegen den Kunden bei Einreichung 
von Einzugspapieren aus seinen Kontokorrentkonten zustehen oder die 
infolge der Rückbelastung nicht eingelöster Einzugspapiere oder diskon-
tierter Wechsel entstehen. Auf Anforderung des Kunden nimmt die Bank 
eine Rückübertragung des Sicherungseigentums an den Papieren und 
der auf sie übergegangenen Forderungen an den Kunden vor, falls ihr 
im Zeitpunkt der Anforderung keine zu sichernden Ansprüche gegen 
den Kunden zustehen oder sie ihn über den Gegenwert der Papiere vor 
deren endgültiger Bezahlung nicht verfügen lässt. 

 16. Begrenzung des Besicherungsanspruchs und Freigabeverpflichtung

(1) Deckungsgrenze
Die Bank kann ihren Anspruch auf Bestellung oder Verstärkung von 
Sicherheiten so lange geltend machen, bis der realisierbare Wert aller 
Sicherheiten dem Gesamtbetrag aller Ansprüche aus der bankmäßigen 
Geschäftsverbindung (Deckungsgrenze) entspricht. 

(2) Freigabe
Falls der realisierbare Wert aller Sicherheiten die Deckungsgrenze nicht 
nur vorübergehend übersteigt, hat die Bank auf Verlangen des Kunden 
Sicherheiten nach ihrer Wahl freizugeben, und zwar in Höhe des die 
Deckungsgrenze übersteigenden Betrages; sie wird bei der Auswahl der 
freizugebenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden 
und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. In diesem Rahmen ist 
die Bank auch verpflichtet, Aufträge des Kunden über die dem Pfandrecht 
unterliegenden Werte auszuführen (zum Beispiel Verkauf von Wertpapie-
ren, Auszahlung von Sparguthaben). 

(3) Sondervereinbarungen
Ist für eine bestimmte Sicherheit ein anderer Bewertungsmaßstab als 
der realisierbare Wert oder ist eine andere Deckungsgrenze oder ist 
eine andere Grenze für die Freigabe von Sicherheiten vereinbart, so 
sind diese maßgeblich. 

 17. Verwertung von Sicherheiten

(1) Wahlrecht der Bank
Wenn die Bank verwertet, hat die Bank unter mehreren Sicherheiten 
die Wahl. Sie wird bei der Verwertung und bei der Auswahl der zu 
verwertenden Sicherheiten auf die berechtigten Belange des Kunden 

und eines dritten Sicherungsgebers, der für die Verbindlichkeiten des 
Kunden Sicherheiten bestellt hat, Rücksicht nehmen. 

(2) Erlösgutschrift nach dem Umsatzsteuerrecht
Wenn der Verwertungsvorgang der Umsatzsteuer unterliegt, wird die 
Bank dem Kunden über den Erlös eine Gutschrift erteilen, die als Rech-
nung für die Lieferung der als Sicherheit dienenden Sache gilt und den 
Voraussetzungen des Umsatzsteuerrechts entspricht. 

Kündigung

 18. Kündigungsrechte des Kunden

(1) Jederzeitiges Kündigungsrecht
Der Kunde kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne 
Geschäfts beziehungen (zum Beispiel den Scheckvertrag), für die weder 
eine Laufzeit noch eine abweichende Kündigungsregelung vereinbart ist, 
jederzeit ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. 

(2) Kündigung aus wichtigem Grund
Ist für eine Geschäftsbeziehung eine Laufzeit oder eine abweichende 
Kündigungsregelung vereinbart, kann eine fristlose Kündigung nur dann 
ausgesprochen werden, wenn hierfür ein wichtiger Grund vorliegt, der es 
dem Kunden, auch unter Berücksichtigung der berechtigten Belange der 
Bank, unzumutbar werden lässt, die Geschäftsbeziehung fortzusetzen. 

(3) Gesetzliche Kündigungsrechte
Gesetzliche Kündigungsrechte bleiben unberührt. 

 19. Kündigungsrechte der Bank

(1) Kündigung unter Einhaltung einer Kündigungsfrist
Die Bank kann die gesamte Geschäftsverbindung oder einzelne Geschäfts-
beziehungen, für die weder eine Laufzeit noch eine abweichende Kündi-
gungsregelung vereinbart ist, jederzeit unter Einhaltung einer angemes-
senen Kündigungsfrist kündigen (zum Beispiel den Scheckvertrag, der 
zur Nutzung von Scheckvordrucken berechtigt). Bei der Bemessung der 
Kündigungsfrist wird die Bank auf die berechtigten Belange des Kunden 
Rücksicht nehmen. Für die Kündigung eines Zahlungsdiensterahmen-
vertrages (zum Beispiel laufendes Konto oder Kartenvertrag) und eines 
Depots beträgt die Kündigungsfrist mindestens zwei Monate. 

(2) Kündigung unbefristeter Kredite
Kredite und Kreditzusagen, für die weder eine Laufzeit noch eine ab-
weichende Kündigungsregelung vereinbart ist, kann die Bank jederzeit 
ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist kündigen. Die Bank wird bei der 
Ausübung dieses Kündigungsrechts auf die berechtigten Belange des 
Kunden Rücksicht nehmen. 
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die Kündigung 
eines Verbraucherdarlehensvertrages vorsieht, kann die Bank nur nach 
Maßgabe dieser Regelungen kündigen. 

(3)  Kündigung aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer  Kündigungsfrist
Eine fristlose Kündigung der gesamten Geschäftsverbindung oder ein-
zelner Geschäftsbeziehungen ist zulässig, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt, der der Bank deren Fortsetzung auch unter Berücksichtigung 
der berechtigten Belange des Kunden unzumutbar werden lässt. Ein 
wichtiger Grund liegt insbesondere vor, 

–  wenn der Kunde unrichtige Angaben über seine Vermögensverhält-
nisse gemacht hat, die für die Entscheidung der Bank über eine 
Kreditgewährung oder über andere mit Risiken für die Bank verbun-
dene Geschäfte (zum Beispiel Aushändigung einer Zahlungskarte) 
von erheblicher Bedeutung waren; bei Verbraucherdarlehen gilt 
dies nur, wenn der Kunde für die Kreditwürdigkeitsprüfung relevante 
Informationen wissentlich vorenthalten oder diese gefälscht hat und 
dies zu einem Mangel der Kreditwürdigkeitsprüfung geführt hat oder 

–  wenn eine wesentliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse 
des Kunden oder der Werthaltigkeit einer Sicherheit eintritt oder ein-
zutreten droht und dadurch die Rückzahlung des Darlehens oder die 
Erfüllung einer sonstigen Verbindlichkeit gegenüber der Bank – auch 
unter Verwertung einer hierfür bestehenden Sicherheit – gefährdet 
ist oder 

–  wenn der Kunde seiner Verpflichtung zur Bestellung oder Verstärkung 
von Sicherheiten nach Nummer 13 Absatz 2 dieser Geschäftsbedin-
gungen oder aufgrund einer sonstigen Vereinbarung nicht innerhalb 
der von der Bank gesetzten angemessenen Frist nachkommt. 

Besteht der wichtige Grund in der Verletzung einer vertraglichen Pflicht, 
ist die Kündigung erst nach erfolglosem Ablauf einer zur Abhilfe bestimm-
ten angemessenen Frist oder nach erfolgloser Abmahnung zulässig, es 
sei denn, dies ist wegen der Besonderheiten des Einzelfalles (§ 323  
Absätze 2 und 3 des Bürgerlichen Gesetzbuches) entbehrlich. 

(4) Kündigung von Verbraucherdarlehensverträgen bei Verzug
Soweit das Bürgerliche Gesetzbuch Sonderregelungen für die  Kündigung 
wegen Verzuges mit der Rückzahlung eines Verbraucherdarlehens-
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vertrages vorsieht, kann die Bank nur nach Maßgabe dieser Regelungen 
kündigen. 

(5) Kündigung eines Basiskontovertrages
Einen Basiskontovertrag kann die Bank nur nach den zwischen der 
Bank und dem Kunden auf der Grundlage des Zahlungskontengesetzes 
getroffenen Vereinbarungen und den Bestimmungen des Zahlungskonten-
gesetzes kündigen.

(6) Abwicklung nach einer Kündigung
Im Falle einer Kündigung ohne Kündigungsfrist wird die Bank dem 
 Kunden für die Abwicklung (insbesondere für die Rückzahlung eines 
Kredits) eine angemessene Frist einräumen, soweit nicht eine sofortige 
Erledigung erforderlich ist (zum Beispiel bei der Kündigung des Scheck-
vertrages die Rückgabe der Scheckvordrucke). 

Einlagensicherung

 20. Schutz der Einlagen 

Information über die Einlagensicherung

(1) Einlagen
Einlagen sind Guthaben, die sich im Rahmen von Bankgeschäften aus 
Beträgen, die auf einem Konto verblieben sind oder aus Zwischen-
positionen ergeben und die nach den geltenden gesetzlichen und ver-
traglichen Bedingungen von der Bank zurückzuzahlen sind, wie zum 
Beispiel Guthaben auf Girokonten, Festgelder, Spareinlagen, Sparbriefe 
und Namensschuldverschreibungen. Maßgeblich sind die Definitionen 
in § 2 Absatz 3 des Einlagensicherungsgesetzes (EinSiG) bzw. § 6 
Absatz 1 des Statuts des innerhalb des Bundesverbandes deutscher 
Banken e.V. bestehenden Einlagensicherungsfonds deutscher Banken 
(Einlagensicherungsfonds). 

(2) Gesetzliche Einlagensicherungn
Die Bank ist der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH als 
Träger der gesetzlichen Einlagensicherung der privaten Banken zugeord-
net. Die gesetzliche Einlagensicherung schützt nach Maßgabe des EinSiG 
und vorbehaltlich der darin vorgesehenen Ausnahmen Einlagen bis zu 
einem Gegenwert von 100.000 Euro pro Einleger. In den in § 8 Absatz 
2 EinSiG genannten Fällen erhöht sich dieser Betrag auf 500.000 Euro. 
Dazu gehören insbesondere Beträge, die aus Immobilientransaktionen im 
Zusammenhang mit privat genutzten Wohnimmobilien resultieren. Nicht 
geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unternehmen, 
staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskörperschaften, 
Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terrorismusfinan-
zierung entstanden sind und Inhaberschuldverschreibungen. Einzelheiten 
sind im EinSiG, insbesondere dessen § 8, geregelt. 

(3) Einlagensicherungsfonds 
Die Bank wirkt außerdem am Einlagensicherungsfonds mit. Dieser sichert 
nach Maßgabe seines Statuts und vorbehaltlich der darin vorgesehenen 
Ausnahmen Einlagen bei einer inländischen Haupt- oder Zweignieder-
lassung bzw. Zweigstelle je Gläubiger maximal bis zur folgenden Höhe 
(Sicherungsgrenze):
(a) (i) 5 Millionen Euro für natürliche Personen und rechtsfähige Stif-
tungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 50 Millionen Euro für 
nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Organisationen, Verbän-
de und Berufs organisationen ohne Erwerbszweck und andere in § 6 
Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds genannte Gläubiger. 
In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 15% der Eigenmittel der 
Bank im Sinne von Artikel 72 CRR geschützt, wobei Ergänzungskapital 
nur bis zur Höhe von 25% des Kernkapitals im Sinne von Artikel 25 
CRR Berücksichtigung findet. Weitere Einzelheiten zur Berechnung der 
relevanten Eigenmittel regelt § 6 Absatz 8 Unterabsatz (a) des Statuts 
des Einlagensicherungsfonds.
(b) Ab dem 1. Januar 2025: (i) 3 Millionen Euro für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 30 
Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Orga-
nisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck 
und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds 
genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% 
der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz (a) Sätze 2 und 3 geschützt. 
(c) Ab dem 1. Januar 2030: (i) 1 Million Euro für natürliche Personen 
und rechtsfähige Stiftungen unabhängig von ihrer Laufzeit und (ii) 10 
Millionen Euro für nichtfinanzielle Unternehmen, gemeinnützige Orga-
nisationen, Verbände und Berufsorganisationen ohne Erwerbszweck 
und andere in § 6 Absatz 3 des Statuts des Einlagensicherungsfonds 
genannte Gläubiger. In jedem Fall werden Einlagen bis maximal 8,75% 
der Eigenmittel im Sinne von Unterabsatz (a) Sätze 2 und 3 geschützt. 
(d) Für Einlagen, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 2022 gesichert 

wurden, finden die zu diesem Zeitpunkt geltenden Sicherungsgrenzen 
weiterhin Anwendung, bis die Einlage fällig ist, prolongiert wird oder 
vom Kunden erstmals gekündigt werden kann oder auf eine ausländische 
Zweigniederlassung oder Zweigstellen übertragen wird. Für Einlagen, die 
nach dem 31. Dezember 2022 begründet oder prolongiert werden, gelten 
die jeweils neuen Sicherungsgrenzen ab den oben genannten Stichtagen.
Maßgebend für die Entschädigung ist die Sicherungsgrenze, die der 
Bank als Ergebnis der Feststellung des Prüfungsverbandes mitgeteilt 
worden ist und im Internet unter www.bankenverband.de abgerufen 
werden kann. Die Sicherungsgrenze wird dem Kunden von der Bank 
auf Verlangen bekannt gegeben. 
Nicht geschützt werden insbesondere Einlagen von finanziellen Unter-
nehmen, staatlichen Stellen einschließlich kommunaler Gebietskörper-
schaften, Einlagen, die im Zusammenhang mit Geldwäsche oder Terro-
rismusfinanzierung entstanden sind und Inhaberschuldverschreibungen. 
Im Fall von Gläubigern nach Buchstaben (a) (ii), (b) (ii) und (c) (ii) werden 
Einlagen mit einer Laufzeit von mehr als 12 Monaten sowie Verbind-
lichkeiten aus Schuldscheindarlehen, Namensschuldverschreibungen 
und vergleichbaren Schuldtiteln ausländischen Rechts nicht geschützt. 
Für Verbindlichkeiten von Banken, die bis zum Ablauf des 31. Dezember 
2022 gemäß § 6 der am 18. November 2021 im Vereinsregister ein-
getragenen Fassung des Statuts des Einlagensicherungsfonds gesichert 
wurden, besteht die Sicherung nach Maßgabe dieser Vorschrift fort. 
Nach dem 31. Dezember 2022 entfällt dieser Bestandsschutz, sobald 
die betreffende Verbindlichkeit fällig wird, gekündigt oder anderweitig 
zurückgefordert werden kann oder wenn die Verbindlichkeit im Wege 
einer Einzel- oder Gesamtrechtsnachfolge übergeht oder auf eine auslän-
dische Zweigniederlassung oder Zweigstelle übertragen wird. 
Einzelheiten zum Schutzumfang einschließlich der Sicherungsgrenzen 
sind im Statut des Einlagensicherungsfonds, insbesondere dessen § 6, 
geregelt. 
Das Statut wird auf Verlangen zur Verfügung gestellt und kann auch im 
Internet unter www.bankenverband.de aufgerufen werden. 

Forderungsübergang und Auskunftserteilung

(4) Forderungsübergang
Soweit der Einlagensicherungsfonds oder ein von ihm Beauftragter  
Zahlungen an einen Kunden leistet, gehen dessen Forderungen gegen 
die Bank in entsprechender Höhe mit allen Nebenrechten Zug um Zug 
auf den Einlagensicherungsfonds über. 

(5) Auskunftserteilung
Die Bank ist befugt, dem Einlagensicherungsfonds oder einem von ihm 
Beauftragten alle in diesem Zusammenhang erforderlichen Auskünfte zu 
erteilen und Unterlagen zur Verfügung zu stellen. 

Beschwerdemöglichkeiten/Ombudsmannverfahren

 21. Beschwerde- und Alternative Streitbeilegungsverfahren

Der Kunde hat folgende außergerichtliche Möglichkeiten: 
–  Der Kunde kann sich mit einer Beschwerde an die im „Preis- und Leistungs-

verzeichnis“ bzw. in den  Verbraucherinformationen ge nannte Kontaktstelle 
der Bank wenden. Die Bank wird Beschwerden in geeigneter Weise beant-
worten, bei Zahlungsdiensteverträgen erfolgt dies in Textform (zum Beispiel 
mittels Brief, Telefax oder E-Mail). 

–  Die Bank nimmt am Streitbeilegungsverfahren der Verbraucherschlichtungs-
stelle „Ombudsmann der privaten Banken“  (www.bankenombudsmann.de) 
teil. Dort hat der Verbraucher die Möglichkeit, zur Beilegung einer Strei-
tigkeit mit der Bank den Ombudsmann der privaten Banken anzurufen. 
Betrifft der Beschwerdegegenstand eine Streitigkeit über einen Zahlungs-
dienstevertrag (§ 675f des Bürgerlichen Gesetzbuches), können auch Kun-
den, die keine Verbraucher sind, den Ombudsmann der privaten Banken 
anrufen. Näheres regelt die „Verfahrensordnung des Ombudsmanns der 
privaten Banken“, die auf Wunsch zur Verfügung gestellt wird oder im 
Internet unter www.bankenombudsmann.de abrufbar ist. Die Beschwerde 
ist in Textform (z. B. mittels Brief oder E-Mail) an die Geschäftsstelle des 
Ombudsmanns der privaten Banken, Postfach 04 03 07, 10062 Berlin, 
E-Mail: schlichtung@bdb.de, zu richten. 

–  Ferner besteht für den Kunden die Möglichkeit, sich jederzeit schriftlich oder 
zur dortigen Niederschrift bei der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungs-
aufsicht, Graurheindorfer Straße 108, 53117 Bonn, über Verstöße der Bank 
gegen das Zahlungsdiensteaufsichtsgesetz (ZAG), die §§ 675c bis 676c 
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) oder gegen Artikel 248 des Einfüh-
rungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuche (EGBGB) zu beschweren. 

–  Die Europäische Kommission hat unter http://ec.europa.eu/ consumers/odr/ 
eine Europäische Online-Streitbeilegungsplattform (OS-Plattform) errichtet. 
Die OS-Plattform kann ein Verbraucher für die außergerichtliche Beilegung 
einer Streitigkeit aus Online-Verträgen mit einem in der EU niedergelassenen 
Unternehmen nutzen.
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Sonderbedingungen für
Wertpapiergeschäfte

Diese Sonderbedingungen gelten für den Kauf oder Verkauf sowie für die 
Verwahrung von Wertpapieren, und zwar auch dann, wenn die Rechte nicht 
in Urkunden verbrieft sind (nachstehend: „Wertpapiere“).

Geschäfte in Wertpapieren

Nr. 1. Formen des Wertpapiergeschäfts

(1) Kommissions-/Festpreisgeschäfte
Bank und Kunde schließen Wertpapiergeschäfte in Form von Kommissions-
geschäften (2) oder Festpreisgeschäften (3) ab.

(2) Kommissionsgeschäfte
Führt die Bank Aufträge ihres Kunden zum Kauf oder Verkauf von Wert-
papieren als Kommissionärin aus, schließt sie für Rechnung des Kunden 
mit einem anderen Marktteilnehmer oder einer Zentralen Gegenpartei ein 
Kauf- oder Verkaufsgeschäft (Ausführungsgeschäft) ab, oder sie beauf-
tragt einen anderen Kommissionär (Zwischenkommissionär), ein Ausfüh-
rungsgeschäft abzuschließen. Im Rahmen des elektronischen Handels an 
einer Börse kann der Auftrag des Kunden auch gegen die Bank oder 
den Zwischenkommissionär unmittelbar ausgeführt werden, wenn die 
Bedingungen des Börsenhandels dies zulassen.

(3) Festpreisgeschäfte
Vereinbaren Bank und Kunde miteinander für das einzelne Geschäft 
einen festen oder bestimmbaren Preis (Festpreisgeschäft), so kommt 
ein Kaufvertrag zustande; dementsprechend übernimmt die Bank vom 
Kunden die Wertpapiere als Käuferin, oder sie liefert die Wertpapiere an 
ihn als Verkäuferin. Die Bank berechnet dem Kunden den vereinbarten 
Preis, bei verzinslichen Schuldverschreibungen zuzüglich aufgelaufener 
Zinsen (Stückzinsen).

Nr. 2. Ausführungsgrundsätze für Wertpapiergeschäfte

Die Bank führt Wertpapiergeschäfte nach ihren jeweils geltenden Ausführungs-
grundsätzen aus. Die Ausführungsgrundsätze sind Bestandteil der Sonder-
bedingungen. Die Bank ist berechtigt, die Ausführungsgrundsätze entspre-
chend den aufsichtsrechtlichen Vorgaben zu ändern. Über die Änderungen 
der Ausführungsgrundsätze wird die Bank den Kunden jeweils informieren.

Besondere Regelungen für das Kommissionsgeschäft

Nr. 3. Usancen/Unterrichtung/Preis

(1) Geltung von Rechtsvorschriften/Usancen/Geschäftsbedingungen
Die Ausführungsgeschäfte unterliegen den für den Wertpapierhandel am 
Ausführungsplatz geltenden Rechtsvorschriften und Geschäftsbedingun-
gen (Usancen); daneben gelten die Allgemeinen Geschäftsbedingungen 
des Vertragspartners der Bank.

(2) Unterrichtung
Über die Ausführung des Auftrags wird die Bank den Kunden unver-
züglich unterrichten. Wurde der Auftrag des Kunden im elektronischen 
Handel an einer Börse gegen die Bank oder den Zwischenkommissionär 
unmittelbar ausgeführt, bedarf es keiner gesonderten Benachrichtigung.

(3) Preis des Ausführungsgeschäfts/Entgelt/Aufwendungen
Die Bank rechnet gegenüber dem Kunden den Preis des Ausführungs-
geschäfts ab; sie ist berechtigt, ihr Entgelt in Rechnung zu stellen. Ein 
möglicher Anspruch der Bank auf Ersatz von Aufwendungen richtet sich 
nach den gesetzlichen Vorschriften.

Nr. 4. Erfordernis eines ausreichenden Kontoguthabens/Depotbestandes

Die Bank ist zur Ausführung von Aufträgen oder zur Ausübung von Bezugs-
rechten nur insoweit verpflichtet, als das Guthaben des Kunden, ein für 
Wertpapiergeschäfte nutzbarer Kredit oder der Depotbestand des Kunden 
zur Ausführung ausreichen. Führt die Bank den Auftrag ganz oder teilweise 
nicht aus, so wird sie den Kunden unverzüglich unterrichten.

Nr. 5. Festsetzung von Preisgrenzen

Der Kunde kann der Bank bei der Erteilung von Aufträgen Preisgrenzen für 
das Ausführungsgeschäft vorgeben (preislich limitierte Aufträge).

Nr. 6. Gültigkeitsdauer von unbefristeten Kundenaufträgen

(1) Preislich unlimitierte Aufträge
Ein preislich unlimitierter Auftrag gilt entsprechend den Ausführungs-
grundsätzen (Nr. 2) nur für einen Handelstag; ist der Auftrag für eine 
gleichtägige Ausführung nicht so rechtzeitig eingegangen, dass seine 
Berücksichtigung im Rahmen des ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs 

möglich ist, so wird er für den nächsten Handelstag vorgemerkt. Wird 
der Auftrag nicht ausgeführt, so wird die Bank den Kunden hiervon 
unverzüglich benachrichtigen.

(2) Preislich limitierte Aufträge
Ein preislich limitierter Auftrag ist bis zum letzten Handelstag des laufen-
den Monats gültig (Monats-Ultimo). Ein am letzten Handelstag eines 
 Monats eingehender Auftrag wird, sofern er nicht am selben Tag aus-
geführt wird, entsprechend den Ausführungsgrundsätzen (Nr. 2) für 
den nächsten Monat vorgemerkt. Die Bank wird den Kunden über die 
Gültigkeitsdauer seines Auftrags unverzüglich unterrichten.

Nr. 7. Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum Kauf oder Verkauf 
von Bezugsrechten

Preislich unlimitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten sind 
für die Dauer des Bezugsrechtshandels gültig. Preislich limitierte Aufträge zum 
Kauf oder Verkauf von Bezugsrechten erlöschen mit Ablauf des vorletzten 
Tages des Bezugsrechtshandels. Die Gültigkeitsdauer von Aufträgen zum 
Kauf oder Verkauf ausländischer Bezugsrechte bestimmt sich nach den maß-
geblichen ausländischen Usancen. Für die Behandlung von Bezugsrechten, 
die am letzten Tag des Bezugsrechtshandels zum Depotbestand des Kunden 
gehören, gilt Nr. 15 Abs. 1.

Nr. 8. Erlöschen laufender Aufträge

(1)  Dividendenzahlungen, sonstige Ausschüttungen, Einräumung von 
Bezugsrechten, Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln
Preislich limitierte Aufträge zum Kauf oder Verkauf von Aktien an inlän-
dischen Ausführungsplätzen erlöschen bei Dividendenzahlung, sons-
tigen Ausschüttungen, der Einräumung von Bezugsrechten oder einer 
Kapitalerhöhung aus Gesellschaftsmitteln mit Ablauf des Handelstages, 
an dem die Aktien letztmalig einschließlich der vorgenannten Rechte 
gehandelt werden, sofern die jeweiligen Regelungen des Ausführungs-
platzes ein  Erlöschen vorsehen. Bei Veränderung der Einzahlungsquote 
teilein gezahlter Aktien oder des Nennwertes von Aktien und im Falle 
des Aktiensplittings erlöschen preislich limitierte Aufträge mit Ablauf des 
Handelstages vor dem Tag, an dem die Aktien mit erhöhter Einzahlungs-
quote bzw. mit dem veränderten Nennwert bzw. gesplittet notiert werden.

(2) Kursaussetzung
Wenn an einem inländischen Ausführungsplatz die Preisfeststellung 
wegen besonderer Umstände im Bereich des Emittenten unterbleibt 
(Kursaussetzung), erlöschen sämtliche an diesem Ausführungsplatz aus-
zuführenden Kundenaufträge für die betreffenden Wertpapiere, sofern 
die Bedingungen des Ausführungsplatzes dies vorsehen.

(3)  Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungsplätzen
Bei der Ausführung von Kundenaufträgen an ausländischen Ausführungs-
plätzen gelten insoweit die Usancen der ausländischen Ausführungs-
plätze.

(4) Benachrichtigung
Von dem Erlöschen eines Kundenauftrags wird die Bank den Kunden 
unverzüglich benachrichtigen.

Nr. 9. Haftung der Bank bei Kommissionsgeschäften

Die Bank haftet für die ordnungsgemäße Erfüllung des Ausführunggeschäfts 
durch ihren Vertragspartner oder den Vertragspartner des Zwischenkommis-
sionärs. Bis zum Abschluss eines Ausführungsgeschäfts haftet die Bank bei 
der Beauftragung eines Zwischenkommissionärs nur für dessen sorgfältige 
Auswahl und Unterweisung. 

Erfüllung der Wertpapiergeschäfte

Nr. 10. Erfüllung im Inland als Regelfall

Die Bank erfüllt Wertpapiergeschäfte im Inland, soweit nicht die nachfolgen-
den Bedingungen oder eine anderweitige Vereinbarung die Anschaffung im 
Ausland vorsehen.

Nr. 11. Anschaffung im Inland

Bei der Erfüllung im Inland verschafft die Bank dem Kunden, sofern die 
Wertpapiere zur Girosammelverwahrung bei der deutschen Wertpapier-
sammelbank (Clearstream Banking AG) zugelassen sind, Miteigentum an 
diesem Sammelbestand – Girosammel-Depotgutschrift – (GS-Gutschrift). So-
weit Wertpapiere nicht zur Girosammelverwahrung zugelassen sind, wird 
dem Kunden Alleineigentum an Wertpapieren verschafft. Diese Wertpapiere 
verwahrt die Bank für den Kunden gesondert von ihren eigenen Beständen 
und von denen Dritter (Streifbandverwahrung).
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Nr. 12. Anschaffung im Ausland

(1) Anschaffungsvereinbarung
Die Bank schafft Wertpapiere im Ausland an, wenn

–  sie als Kommissionärin Kaufaufträge in in- oder ausländischen Wert-
papieren im Ausland ausführt, oder

–  sie dem Kunden im Wege eines Festpreisgeschäftes ausländische
Wertpapiere verkauft, die im Inland weder börslich noch außerbörs-
lich gehandelt werden oder

–  sie als Kommissionärin Kaufaufträge in ausländischen Wertpapieren 
ausführt oder dem Kunden ausländische Wertpapiere im Wege
eines Festpreisgeschäftes verkauft, die zwar im Inland börslich oder 
außerbörslich gehandelt, üblicherweise aber im Ausland angeschafft 
werden.

(2) Einschaltung von Zwischenverwahrern
Die Bank wird die im Ausland angeschafften Wertpapiere im Ausland
verwahren lassen. Hiermit wird sie einen anderen in- oder auslän dischen 
Verwahrer (z. B. Clearstream Banking AG) beauftragen oder eine  eigene 
ausländische Geschäftsstelle damit betrauen. Die Verwahrung der Wert-
papiere unterliegt den Rechtsvorschriften und Usancen des Verwah-
rungsorts und den für den oder die ausländischen Verwahrer geltenden 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

(3) Gutschrift in Wertpapierrechnung
Die Bank wird sich nach pflichtgemäßem Ermessen unter Wahrung der
Interessen des Kunden das Eigentum oder Miteigentum an den Wert-
papieren oder eine andere im Lagerland übliche, gleichwertige Rechts-
stellung verschaffen und diese Rechtsstellung treuhänderisch für den
Kunden halten. Hierüber erteilt sie dem Kunden Gutschrift in Wertpa-
pierrechnung (WR-Gutschrift) unter Angabe des ausländischen Staates,
in dem sich die Wertpapiere befinden (Lagerland).

(4) Deckungsbestand
Die Bank braucht die Auslieferungsansprüche des Kunden aus der ihm
erteilten WR-Gutschrift nur aus dem von ihr im Ausland unterhaltenen
Deckungsbestand zu erfüllen. Der Deckungsbestand besteht aus den im 
Lagerland für die Kunden und für die Bank verwahrten Wertpapieren
derselben Gattung. Ein Kunde, dem eine WR-Gutschrift erteilt worden
ist, trägt daher anteilig alle wirtschaftlichen und rechtlichen Nachteile
und Schäden, die den Deckungsbestand als Folge von höherer Gewalt, 
Aufruhr, Kriegs- und Naturereignissen oder durch sonstige von der Bank 
nicht zu vertretende Zugriffe Dritter im Ausland oder im Zusammenhang 
mit Verfügungen von hoher Hand des In- oder Auslands treffen sollten.

(5) Behandlung der Gegenleistung
Hat ein Kunde nach Absatz 4 Nachteile und Schäden am Deckungs-
bestand zu tragen, so ist die Bank nicht verpflichtet, dem Kunden den
Kaufpreis zurückzuerstatten.

Die Dienstleistungen im Rahmen der Verwahrung

Nr. 13. Depotauszug

Die Bank erteilt mindestens einmal jährlich einen  Depotauszug.

Nr. 14. Einlösung von Wertpapieren/Bogenerneuerung

(1) Inlandsverwahrte Wertpapiere
Bei im Inland verwahrten Wertpapieren sorgt die Bank für die Einlösung 
von Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinen sowie von rückzahlbaren
Wertpapieren bei deren Fälligkeit. Der Gegenwert von Zins-, Gewinn-
anteil- und Ertragscheinen sowie von fälligen Wertpapieren jeder Art wird 
unter dem Vorbehalt gutgeschrieben, dass die Bank den Betrag erhält,
und zwar auch dann, wenn die Papiere bei der Bank selbst zahlbar
sind. Die Bank besorgt neue Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheinbogen 
(Bogenerneuerung).

(2) Auslandsverwahrte Wertpapiere
Diese Pflichten obliegen bei im Ausland verwahrten Wertpapieren dem 
ausländischen Verwahrer.

(3) Auslosung und Kündigung von Schuldverschreibungen
Bei im Inland verwahrten Schuldverschreibungen überwacht die Bank
den Zeitpunkt der Rückzahlung infolge Auslosung und Kündigung anhand 
der Veröffentlichungen in den „Wertpapier-Mitteilungen“. Bei einer Aus-
losung von im Ausland verwahrten rückzahlbaren Schuldverschreibun-
gen, die anhand deren Urkundennummern erfolgt (Nummernauslosung), 
wird die Bank nach ihrer Wahl den Kunden für die ihm in Wertpapier-
rechnung gutgeschriebenen Wertpapiere entweder Urkundennummern
für die Auslosungszwecke zuordnen oder in einer internen Auslosung die 
Aufteilung des auf den Deckungsbestand entfallenden Betrages auf die
Kunden vornehmen. Diese interne Auslosung wird unter Aufsicht einer
neutralen Prüfungsstelle vorgenommen; sie kann stattdessen unter Einsatz 
einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage durchgeführt werden,
sofern eine neutrale Auslosung gewährleistet ist.

(4) Einlösung in fremder Währung
Werden Zins-, Gewinnanteil- und Ertragscheine sowie fällige Wert-
papiere in ausländischer Währung oder Rechnungseinheiten eingelöst,
wird die Bank den Einlösungsbetrag auf dem Konto des Kunden in dieser 
Währung gutschreiben, sofern der Kunde ein Konto in dieser Währung
unterhält. Andernfalls wird sie dem Kunden hierüber eine Gutschrift in
Euro erteilen, soweit nicht etwas anderes vereinbart ist.

Nr. 15. Behandlung von Bezugsrechten/Optionsscheinen/
Wandelschuldverschreibungen

(1) Bezugsrechte
Über die Einräumung von Bezugsrechten wird die Bank den Kunden
benachrichtigen, wenn hierüber eine Bekanntmachung in den „Wert-
papier-Mitteilungen“ erschienen ist. Soweit die Bank bis zum Ablauf des 
vorletzten Tages des Bezugsrechtshandels keine andere Weisung des
Kunden erhalten hat, wird sie sämtliche zum Depotbestand des Kunden 
gehörenden inländischen Bezugsrechte bestens verkaufen; ausländische 
Bezugsrechte darf die Bank gemäß den im Ausland geltenden Usancen 
bestens verwerten lassen.

(2) Options- und Wandlungsrechte
Über den Verfall von Rechten aus Optionsscheinen oder Wandlungsrech-
ten aus Wandelschuldverschreibungen wird die Bank den Kunden mit
der Bitte um Weisung benachrichtigen, wenn auf den Verfalltag in den
„Wertpapier-Mitteilungen“ hingewiesen worden ist.

Nr. 16. Weitergabe von Nachrichten

Werden in den „Wertpapier-Mitteilungen“ Informationen veröffentlicht, 
die die Wertpapiere des Kunden betreffen, oder werden der Bank solche 
Informationen vom Emittenten oder von ihrem ausländischen Verwahrer/  
Zwischenverwahrer übermittelt, so wird die Bank dem Kunden diese 
Informationen zur Kenntnis geben, soweit sich diese auf die Rechtsposi-
tion des Kunden erheblich auswirken können und die Benachrichtigung 
des Kunden zur Wahrung seiner Interessen erforderlich ist. So wird sie 
insbesondere Informationen über

– gesetzliche Abfindungs- und Umtauschangebote,
– freiwillige Kauf- und Umtauschangebote,
– Sanierungsverfahren

zur Kenntnis geben. Eine Benachrichtigung kann unterbleiben, wenn 
die Information bei der Bank nicht rechtzeitig eingegangen ist oder 
die vom Kunden zu ergreifenden Maßnahmen wirtschaftlich nicht zu 
vertreten sind, weil die anfallenden Kosten in einem Missverhältnis zu 
den möglichen Ansprüchen des Kunden stehen.

Nr. 17. Prüfungspflicht der Bank

Die Bank prüft anhand der Bekanntmachungen in den „Wertpapier-Mitteilun-
gen“ einmalig bei der Einlieferung von Wertpapierurkunden, ob diese von 
Verlustmeldungen (Opposition), Zahlungssperren und dergleichen betroffen 
sind. Die Überprüfung auf Aufgebotsverfahren zur Kraftloserklärung von 
Wertpapierurkunden erfolgt auch nach Einlieferung.

Nr. 18. Umtausch sowie Ausbuchung und Vernichtung von Urkunden

(1) Urkundenumtausch
Die Bank darf ohne vorherige Benachrichtigung des Kunden einer in
den „Wertpapier-Mitteilungen“ bekannt gemachten Aufforderung zur
Einreichung von Wertpapierurkunden Folge leisten, wenn diese Ein-
reichung offensichtlich im Kundeninteresse liegt und damit auch keine
Anlageentscheidung verbunden ist (wie z. B. nach der Fusion der Emit-
tentin mit einer anderen Gesellschaft oder bei inhaltlicher Unrichtigkeit
der Wertpapierurkunden). Der Kunde wird hierüber unterrichtet.

(2) Ausbuchung und Vernichtung nach Verlust der Wertpapiereigenschaft
Verlieren die für den Kunden verwahrten Wertpapierurkunden ihre
Wertpapiereigenschaft durch Erlöschen der darin verbrieften Rechte,
so können sie zum Zwecke der Vernichtung aus dem Depot des Kunden 
ausgebucht werden. Im Inland verwahrte Urkunden werden soweit mög-
lich dem Kunden auf Verlangen zur Verfügung gestellt. Der Kunde wird
über die Ausbuchung, die Möglichkeit der Auslieferung und die mögliche 
Vernichtung unterrichtet. Erteilt er keine Weisung, so kann die Bank die
Urkunden nach Ablauf einer Frist von zwei Monaten nach Absendung
der Mitteilung an den Kunden vernichten.

Nr. 19. Haftung

(1) Inlandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Inland haftet die Bank für jedes 
Verschulden ihrer Mitarbeiter und der Personen, die sie zur Erfüllung
ihrer Verpflichtungen hinzuzieht. Soweit dem Kunden eine GS-Gutschrift 
erteilt wird, haftet die Bank auch für die Erfüllung der Pflichten der
Clearstream Banking AG.
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(2) Auslandsverwahrung
Bei der Verwahrung von Wertpapieren im Ausland beschränkt sich 
die Haftung der Bank auf die sorgfältige Auswahl und Unterweisung 
des von ihr beauftragten ausländischen Verwahrers oder Zwischenver-
wahrers. Bei einer Zwischenverwahrung durch die Clearstream Banking 
AG oder einen anderen inländischen Zwischenverwahrer sowie einer 
Verwahrung durch eine eigene ausländische Geschäftsstelle haftet die 
Bank für deren Verschulden.

Nr. 20. Sonstiges

(1) Auskunftsersuchen
Ausländische Wertpapiere, die im Ausland angeschafft oder veräußert 
werden oder die ein Kunde von der Bank im Inland oder im Ausland 
verwahren lässt, unterliegen regelmäßig einer ausländischen Rechts-

ordnung. Rechte und Pflichten der Bank oder des Kunden bestimmen 
sich daher auch nach dieser Rechtsordnung, die auch die Offenlegung 
des Namens des Kunden vorsehen kann. Die Bank wird entsprechende 
Auskünfte an ausländische Stellen erteilen, soweit sie hierzu verpflichtet 
ist; sie wird den Kunden hierüber benachrichtigen.

(2) Einlieferung/Überträge
Diese Sonderbedingungen gelten auch, wenn der Kunde der Bank in- 
oder ausländische Wertpapiere zur Verwahrung effektiv einliefert oder 
Depotguthaben von einem anderen Verwahrer übertragen lässt. Verlangt 
der Kunde die Verwahrung im Ausland, wird ihm eine WR-Gutschrift 
nach Maßgabe dieser Sonderbedingungen erteilt.
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Einlagen bei Sutor Bank GmbH (Sutor Bank) sind geschützt durch: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 1)

Sicherungsobergrenze: 100.000 EUR pro Einleger pro Kreditinstitut 2)

Falls Sie mehrere Einlagen bei demselben Kreditinstitut haben: Alle Ihre Einlagen bei demselben Kreditinstitut werden „aufaddiert“, und 
die Gesamtsumme unterliegt der Obergrenze von 100.000 EUR 2)

Falls Sie ein Gemeinschaftskonto mit einer oder mehreren anderen 
Personen haben:

Die Obergrenze von 100.000 EUR gilt für jeden einzelnen Einleger 3)

Erstattungsfrist bei Ausfall eines Kreditinstituts: 7 Arbeitstage 4)

Währung der Erstattung: Euro

Kontaktdaten: Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH
Burgstraße 28  Postanschrift:
10178 Berlin  Postfach 11 04 48
Deutschland  10834 Berlin

Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960
E-Mail: info@edb-banken.de

Weitere Informationen: www.edb-banken.de

Zusätzliche Informationen

1) Ihre Einlage wird von einem gesetzlichen Einlagensicherungssystem 
und einem vertraglichen Einlagensicherungssystem gedeckt. Im Falle 
einer Insolvenz Ihres Kreditinstituts werden Ihre Einlagen in jedem Fall 
bis zu 100.000 EUR erstattet.

2) Sollte eine Einlage nicht verfügbar sein, weil ein Kreditinstitut seinen 
finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, so werden 
die Einleger von dem Einlagensicherungssystem entschädigt. Die 
betreffende Deckungssumme beträgt maximal 100.000 EUR pro 
Kreditinstitut. Das heißt, dass bei der Ermittlung dieser Summe alle 
bei demselben Kreditinstitut gehaltenen Einlagen addiert werden. Hält 
ein Einleger beispielsweise 90.000 EUR auf einem Sparkonto und 
20.000 EUR auf einem Girokonto, so werden ihm lediglich 100.000 
EUR erstattet.

3) Bei Gemeinschaftskonten gilt die Obergrenze von 100.000 EUR für 
jeden Einleger.

 Einlagen auf einem Konto, über das zwei oder mehrere Personen als 
Mitglieder einer Personengesellschaft oder Sozietät, einer Vereinigung 
oder eines ähnlichen Zusammenschlusses ohne Rechtspersönlichkeit 
verfügen können, werden bei der Berechnung der Obergrenze von 
100.000 EUR allerdings zusammengefasst und als Einlage eines 
einzigen Einlegers behandelt.

 In den Fällen des § 8 Absätze 2 bis 4 des Einlagensicherungsgesetzes sind 
Einlagen über 100.000 Euro hinaus gesichert. Weitere Informationen 
sind erhältlich über die Webseite der Entschädigungseinrichtung 
deutscher Banken GmbH unter www.edb-banken.de.

4) Erstattung 
Das zuständige Einlagensicherungssystem ist die 
Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
Burgstraße 28 Postanschrift: 
10178 Berlin Postfach 11 04 48 
Deutschland 10834 Berlin 
Telefon: +49 (0)30 59 00 11 960 
E-Mail: info@edb-banken.de

 Es wird Ihnen Ihre Einlagen (bis zu 100.000 EUR) spätestens innerhalb 
von 7 Arbeitstagen erstatten.

 Haben Sie die Erstattung innerhalb dieser Fristen nicht erhalten, sollten 
Sie mit dem Einlagensicherungssystem Kontakt aufnehmen, da der 
Gültigkeitszeitraum für Erstattungsforderungen nach einer bestimmten 
Frist abgelaufen sein kann. Weitere Informationen sind erhältlich über 
die Webseite der Entschädigungseinrichtung deutscher Banken GmbH 
unter www.edb-banken.de.

Weitere wichtige Informationen
Einlagen von Privatkunden und Unternehmen sind im Allgemeinen 
durch Einlagensicherungssysteme gedeckt. Für bestimmte Einlagen 
geltende Ausnahmen werden auf der Website des zuständigen 
Einlagensicherungssystems mitgeteilt. Ihr Kreditinstitut wird Sie auf 
Anfrage auch darüber informieren, ob bestimmte Produkte gedeckt sind 
oder nicht. Wenn Einlagen gedeckt sind, wird das Kreditinstitut dies 
auch auf dem Kontoauszug bestätigen.

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
mit dem folgenden „Informationsbogen für den Einleger“ unterrichten wir Sie gemäß § 23a Abs. 1 Satz 3 des Kreditwesengesetzes 
über die gesetzliche Einlagensicherung. Außerdem sind Ihre Einlagen durch den Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes 
deutscher Banken geschützt. Nähere Informationen dazu finden Sie auf www.bankenverband.de/einlagensicherung.

Informationsbogen für den Einleger
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